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Information zur Datenerhebung und –verarbeitung 
gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

 
Behörde und Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 
DSGVO 

Stadt Freiburg i.Br., Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement Fehrenbachallee 12, 
79106 Freiburg i.Br. 
E-Mail: wahlamt@stadt.freiburg.de 
Oberbürgermeister Martin Horn 
Rathausplatz 2-4 
79098 Freiburg i.Br. 
E-Mail: buergerberatung@stadt.freiburg.de 

 

Kontakt Behördliche/r Datenschutzbeauftragte*r 
Stadt Freiburg i.Br. 
Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r 
Rathausplatz 2-4 
79098 Freiburg i.Br. 
E-Mail: datenschutz@stadt.freiburg.de 

 

Zweck(e) der Datenverarbeitung, Rechtsgrund- 
lagen 

Die Stadt Freiburg als kreisfreie Stadt stellt im Jahr 
2025 wieder eine Vorschlagsliste für ehren- amtliche 
Richter*innen des Verwaltungsgerichts Freiburg auf. 
Für die Vorschlagsliste werden personenbezogene 
Daten erhoben: 
- Name, Geburtstag und Beruf 

(28 Verwaltungsgerichtsordnung) 
-  die Anschrift, da ohne diese Angabe weder die Stadt 

Freiburg noch das Verwaltungsgericht Freiburg ihre 
weiteren Aufgaben erfüllen könnte. (§ 4 
Landesdatenschutzgesetz), 

-  E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Es handelt sich 
um freiwillige Angaben, die eine eventuell 
notwendige Kontaktaufnahme durch die Stadt 
Freiburg erleichtern. 

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Wahl 
von Verwaltungsrichter*innen erhoben und verarbeitet. 
Der Gemeinderat verabschiedet in öffentlicher Sitzung 
die Vorschlagsliste für das Verwaltungsgericht Freiburg. 
Die Liste selbst wird aus Gründen des Datenschutzes 
als nichtöffentlich behandelt und nur den 
Gemeinderäten bekanntgegeben. 
Im Anschluss werden die vollständigen Daten ohne E-
Mail-Adresse und Telefonnummer an den Präsidenten 
des Verwaltungsgerichts Freiburg zur dortigen 
Verarbeitung im Zusammenhang mit der Wahl der 
Verwaltungsrichter*innen weitergegeben. 
Rechtsgrundlagen: § 28 Verwaltungsgerichtsordnung, § 
4 Landesdatenschutzgesetz 

 
geplante Speicherungsdauer 

Die erhobenen Daten werden von der Stadt Freiburg 
längstens bis zum Ende der kommenden Amtszeit der 
ehrenamtlichen Richter*innen am 30. September 2030 
gespeichert. 

 

Empfänger oder Kategorie von Empfängern der 
Daten (Stellen, denen die Daten offengelegt 
werden) 

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Wahl 
von ehrenamtlichen Verwaltungsrichter*innen erhoben 
und verarbeitet. 
Folgende städtische Dienststellen und Gremien sind 
damit betraut: 
- Amt für Bürgerservice und 

Informationsmanagement, Abteilung 
Informationsmanagement, Wahlamt 

- Haupt- und Personalamt, Ratsbüro 
- Gemeinderat der Stadt Freiburg. 
Im Anschluss werden die Daten an den Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts Freiburg zur dortigen Verarbeitung 
im Zusammenhang mit der Wahl der 
Verwaltungsrichter*innen weitergegeben 
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Betroffenenrechte 

Sie haben als betroffene Person das Recht von der 
Stadt Freiburg i.Br. Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die 
Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die 
Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu 
verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Sie können nach Art. 21 DSGVO 
Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer Daten können Sie widerrufen. Dazu 
wenden Sie sich an: 
E-Mail: wahlamt@stadt.freiburg.de 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich bei 
einer Aufsichtsbehörde beschweren. 
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Stadt Freiburg i.Br.: 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 
10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de 

 

Verpflichtung, Daten bereitzustellen, Folgen der 
Verweigerung 

Sie sind nicht verpflichtet, zum oben genannten Zweck 
die erforderlichen personenbezogenen Daten zur 
Verfügung zu stellen. Ohne oder bei unvollständiger 
Angabe der Daten oder bei Widerruf Ihrer Zustimmung 
zur Datenverarbeitung können wir Sie jedoch nicht als 
ehrenamtliche/r Verwaltungsrichter*in vorschlagen. 
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